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Anleitung Stichprobenkontrolle 
 

1 Planung der Stichprobenkontrolle  

Bei Projekten mit geringer Umweltrelevanz (Kat. 2) werden lediglich Stichprobenkontrollen durchgeführt. Es 
muss sich dabei um Zufalls-Stichproben handeln. Jeweils anfangs Jahr wählt die FU zu diesem Zweck von 
einer Liste der rechtskräftig bewilligten und kurz vor Baubeginn stehenden Projekten der Kategorie 2 min-
destens 10 % der Projekte zufällig für eine Stichprobe im Verlauf des Jahres aus. Die Termine für die Stich-
proben sind festzulegen. Sowohl die zufällig ausgewählten Projekte wie auch die Termine sind vertraulich zu 
behandeln.  

2 Durchführung  

Wichtig ist, dass die Stichproben unangekündigt durchgeführt werden. Mögliche Kontrolltätigkeiten vor Ort 
bei einer Stichprobe sind bspw. die Kontrolle der Einhaltung der Wartungspflicht der eingesetzten Bauma-
schinen, die Kontrolle der Umsetzung eines Mehrmuldenkonzepts, die Kontrolle der vorschriftgemässen 
Baustellenentwässerung und Bodenzwischenlagerung oder die Kontrolle der Überprüfung des Umgangs mit 
belastetem Aushub etc.   

Pro Stichprobenkontrolle ist jeweils ein Protokoll zu erstellen.  

3 Kosten  

Gesamthaft ist pro Projekt der Kategorie 2 im Schnitt mit einem Betrag in der Grössenordnung von CHF 
100.- zu rechnen. Dies unabhängig davon, ob es auf der betreffenden Baustelle zu einer Kontrolle kommt 
oder nicht. Die FU hat den Betrag für die Durchführung der Stichproben zu budgetieren. 


